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Elektronische Arbeitsunfähigkeits- 
bescheinigung auf  Oktober 2021 verschoben
Nicht zu Jahresbeginn, sondern erst ab Oktober 2021 wird 
die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zur 
Pflicht. Dann müssen alle Vertragsärzte die AU-Daten digital 
an die Krankenkassen übermitteln. Darauf haben sich die 
KBV und der GKV-Spitzenverband geeinigt. 
Die KBV hatte sich frühzeitig beim Bundesgesundheitsminis-
terium für eine Verschiebung eingesetzt, weil die Technik 
noch nicht flächendeckend verfügbar ist, weder auf Seiten 
der Praxen noch auf Seiten der Kassen. 
Der Aufschub ändert nichts an der grundsätzlichen Kritik der 
KBV, dass das Ausstellen von AU-Bescheinigungen nur teil-
weise auf ein digitales Verfahren umgestellt wird. So müssen 
Vertragsärzte ab 1. Oktober 2021 neben der elektronischen 
Datenübermittlung an die Kassen Papier-Bescheinigungen 
ausdrucken, die der Patient für sich sowie für seinen Arbeit-
geber erhält.
Erst ab 1. Juli 2022 sind die Krankenkassen zur elektronischen 
Weiterleitung der AU-Daten an die Arbeitgeber verpflichtet. 
Doch auch dann laufe das Verfahren nicht komplett papier-
los ab. Der Patient bekomme weiterhin einen Ausdruck für 
seine Unterlagen.

Außerdem haben KBV und GKV-Spitzenverband als Partner 
des Bundesmantelvertrages Näheres zum sogenannten Er-
satzverfahren geregelt, falls die Telematikinfrastruktur aus-
fallen sollte. In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass für 
den Patienten keine Nachteile bei Entgeltfortzahlung oder 
Krankengeldzahlung entstehen.

Für eAU erforderlich: Update, KIM-Dienst, eHBA

Zur Übermittlung der eAU an die Krankenkassen benötigen 
Praxen einen Dienst für Kommunikation in der Medizin (KIM-
Dienst), mit dem sie innerhalb der Telematikinfrastruktur si-
cher Daten versenden können. Außerdem sind ein Update 
des Praxisverwaltungssystems und des Konnektors erforder-
lich (Update zum E-Health-Konnektor). Für die elektronische 
Signatur benötigen Ärzte einen elektronischen Heilberufs-
ausweis.

(Nach einer Pressemitteilung der KBV, bearb. von K.S.)

Der digitale Wandel ist in nahezu allen Gesellschaftsberei-
chen in vollem Gange – auch im deutschen Gesundheitswe-
sen. Elektronische Patientenakten, Notfalldaten auf der Ge-
sundheitskarte oder der elektronische Medikationsplan sind 
digitale Anwendungen, die Patienten und Ärzten behand-
lungsrelevante Informationen schnell und unkompliziert zur 

Verfügung stellen sollen. Im Gegensatz zu rein verwaltungs-
technischen Instrumenten, wie dem Versichertenstammda-
tenmanagement, können sie einen echten medizinischen 
Mehrwert bieten. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sie 
schon bald fester Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit sein 
werden.

Hinweise und Empfehlungen zur Beschaffung 
von elektronischen Heilberufsausweisen für 
Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus

Bei der Nutzung dieser digitalen Anwendungen muss ge-
währleistet sein, dass ein Zugriff auf die sensiblen medizini-
schen Daten des Patienten nur mit einer entsprechenden 
Berechtigung erfolgt. Es muss sichergestellt sein, dass eine 
Ärztin oder ein Arzt auf die Daten des Patienten zugreift 
und wer genau dies ist. 
Diese Funktion übernimmt der eHBA. Nur wer über einen 
eHBA der zweiten Generation verfügt, kann alle geplanten 
medizinischen Anwendungen nutzen und abrechnen. Der 

eHBA ist außerdem für die ab 1. Oktober 2021 obligatorische 
elektronische Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung erforderlich. 
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Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Ärztekammer Meck-
lenburg-Vorpommern, den eHBA rechtzeitig und eigenver-
antwortlich unter folgenden Gesichtspunkten zu beschaffen:
■ Der eHBA ist ein personengebundener Arztausweis, der 

neben einer qualifizierten elektronischen Signatur jeder 
einzelnen Ärztin / jedes einzelnen Arztes die Authentifi-
zierung dieser Person in der medizinischen Telematikinf-
rastruktur übernimmt. Demzufolge kann der eHBA nur 

persönlich durch die Ärztin oder den Arzt bei der zustän-
digen Ärztekammer beantragt werden. Das Krankenhaus 
kann den Beantragungsprozess nicht übernehmen.

■ Es sollte geklärt werden, wann, in welchen Organisations-
einheiten und wo genau die geeigneten Kartenlesegerä-
te aufgestellt werden, über die der Zugriff auf die TI-
Struktur ermöglicht wird.

■ Urlaubs-, Eltern- und andere Abwesenheitszeiten sowie 
ggf. Ablauf der Berufserlaubnis sind unbedingt zu be-
rücksichtigen. 

■ Vor der Beantragung eines eHBA sollte die Entscheidung 
für einen Vertrauensdiensteanbieter (VDA) getroffen 
und die Finanzierungsfrage mit dem Arbeitgeber ge-
klärt werden. 

■ Informationen zum VDA sowie zum An-
tragsprozedere finden Sie auf der Websei-
te der Ärztekammer Mecklenburg-Vor-
pommern: http://ehba.aek-mv.de.

Ab sofort kann mit dem Beantragungsprozess begonnen 
werden.

Ärztekammer M-V

Medizinische Daten gehören zu den sensibelsten personen-
bezogenen Daten, die über Patienten vorliegen und bei der 
Behandlung verwendet werden. Sie sind daher besonders 
schützenswert und durch geeignete technische Mittel vor 
einem unberechtigten Gebrauch abzusichern. Hierzu wer-
den Techniken aus der Welt der Kryptographie verwendet, 
aus der sich in folgenden auch ein Bedarf für den soge-
nannten „Verzeichnisdienst der Telematikinfrastruktur“ ab-
leitet. Daher muss sichergestellt sein, dass nur Berechtigte 
auf die medizinischen Daten der Versicherten zugreifen 
können.
Aus diesem Grunde kommt es zu einem Aufbau eines Regis-
ters. Heilberufsausweisherausgeber, wie die Landesärzte-
kammern, übermitteln an den TI-Verzeichnisdienst die Da-
ten aller potenziellen Nutzer der Telematikinfrastruktur, 
also das Zertifikat (mit dem öffentlichen Schlüssel) des 
eHBA, den Namen des Ausweisinhabers sowie weitere ad-
ressierende Informationen, wie die Praxisanschrift und die 

Facharztbezeichnung, die sich gut als Suchkriterien eignen. 
Man muss sich den Verzeichnisdienst wie ein umfangreiches 
Adressbuch vorstellen.
Erst mit dem Eintrag im Verzeichnisdienst ist der Ausweisin-
haber für Dritte in der Telematikinfrastruktur einfach adres-

Der Verzeichnisdienst der Telematik- 
infrastruktur

sierbar und es können für ihn Nachrichten verschlüsselt wer-
den. Also sowohl für andere Leistungserbringer, die für ihn 
elektronische Arztbriefe verschlüsseln und mittels KIM 
übertragen wollen, als auch für Patienten, die dem Aus-
weisinhaber Zugriffsrechte auf Ihre elektronische Patiente-
nakte erteilen wollen. Sowohl ein zugriffserteilender Pati-
ent als auch ein sendender Kollege müssen aus dem Ver-
zeichnisdienst den öffentlichen Schlüssel des Empfängers 
herunterladen.
Das hört sich zunächst kompliziert an. In der praktischen 
Verwendung erfolgen diese Schritte, wie das Herunterladen 
und Ver- und Entschlüsseln, beim Sender und Empfänger im 
Hintergrund und ohne Zutun des Nutzers.
Eine Alternative wäre, dass jede Anwendung bzw. jeder An-
wender ein „eigenes“ Adressbuch aufbaut und pflegt. Da 
alle Ausweise (eHBA, SMC-B, eGK) aber eine begrenzte 
Laufzeit von max. 5 Jahren haben oder auch verloren gehen 
können und damit regelmäßig durchgetauscht werden und 
sich damit auch die Schlüsselpaare ändern, ist dies nicht 
praktikabel.
Der Gesetzgeber hat aus diesem Grund mit § 313 SGB V vor-
gegeben, dass die gematik den Verzeichnisdienst der Tele-
matikinfrastruktur betreibt und gem. § 307 Abs. 5 i.V.m. § 


